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in Sachen

A. AG,

Beklagte und Berufungsklagerin

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. rer. publ. et lic. iur. X. ,

gegen

B. ,

Klager und Berufungsbeklagter

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Y1. und / oder

Rechtsanwaltin Dr. iur. Y2. ,

betreffend arbeitsrechtliche Forderung

Berufung gegen ein Urteil des Arbeitsgerichtes Zirich, 4. Abteilung, im or-
dentlichen Verfahren vom 16. Marz 2022 (AN190062-L)

KR S O B I O O

Rechtsbegehren des Klagers:
(Urk. 1S.2f1)




"1'

Die Beklagte sei zu verurteilen, dem Klager

- CHF 150'000.— zuzuglich Zins von 5% p.a. seit 28. Februar
2018;

- CHF 100'000.— zuzuglich Zins von 5% p.a. seit 1. Juli 2019

zu zahlen.

Es sei festzustellen, dass die ausgesprochene Kundigung vom
21. Februar 2019 im Sinne von Art. 336 OR missbrauchlich ist,
und es sei die Beklagte zu verurteilen, dem Klager eine Entscha-
digung von sechs Monatsléhnen, entsprechend CHF 150'000.— zu
zahlen, zuzuglich Zins zu 5% seit 1. Juni 2019.

Es sei dem Klager in der Betreibung Nr. ... des Betreibungsamts
Zurich 1 (Zahlungsbefehl vom 1. Juli 2018) definitive Rechtsoff-
nung zu erteilen fur

- CHF 150'000.— zuzuglich Zins von 5% p.a. seit 28. Februar
2018;

- CHF 100'000.— zuzuglich Zins von 5% p.a. seit 1. Juli 2019;
- CHF 150'000.- zuzlglich Zins von 5% p.a. seit 1. Juni 2019.

Es sei die Beklagte zu verpflichten, dem Klager ein Arbeitszeug-
nis gemass dem als Beilage 24 der vorliegenden Rechtsschrift
beigelegten Entwurf aus- und zuzustellen.

Es sei der Beklagten zur Erflllung der gemass Ziff. 4 hiervor ein-
geklagten Leistungen eine kurze gerichtliche Frist anzusetzen,
unter Strafandrohung im Widerhandlungsfall gemass Art. 292
StGB.

Unter Kosten- und Entschadigungsfolgen zuzuglich Kosten des
Schlichtungsverfahrens und MwSt. zu Lasten der Beklagten."



Beschluss des Arbeitsgerichtes Zirich, 4. Abteilung, vom 16. Marz 2022:
(Urk. 50 S. 34)

Auf das Begehren, es sei festzustellen, dass die ausgesprochene Kindi-
gung vom 21. Februar 2019 im Sinne von Art. 336 OR missbrauchlich ist

(Rechtsbegehren Ziffer 2, erster Teil), wird nicht eingetreten.

Auf die Rechtsbegehren Ziffern 4 und 5 (Ausstellung eines geanderten Ar-
beitszeugnisses und entsprechende Fristansetzung unter Strafandrohung)

wird nicht eingetreten.

Die Regelung der Kosten- und Entschadigungsfolgen erfolgt mit nachfolgen-
dem Urteil.

Schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil.

Urteil des Arbeitsgerichtes Ziirich, 4. Abteilung, vom 16. Marz 2022:
(Urk. 50 S. 34 1)

Die Beklagte wird verpflichtet, dem Klager CHF 100'000.— zuzuglich Ver-

zugszins von 5% seit 1. Juli 2019 zu bezahlen.
Im Ubrigen wird die Klage abgewiesen.
Die Entscheidgeblhr wird auf CHF 19'000.— festgesetzt.

Die Gerichtskosten werden dem Klager zu 76% und der Beklagten zu 24%
auferlegt.

Die Gerichtskosten werden aus dem vom Klager geleisteten Vorschuss be-
zogen.

Die Beklagte wird verpflichtet, dem Klager den Prozesskostenvorschuss im

Umfange von CHF 4'560.— zu ersetzen.

Die Beklagte wird verpflichtet, dem Klager die Kosten flur das Schlichtungs-

verfahren im Umfang von CHF 283.— zu ersetzen.



6. Der Klager wird verpflichtet, der Beklagten eine Parteientschadigung von

CHF 14'066.— zu bezahlen.
7.  [Schriftliche Mitteilung]

8. [Rechtsmittel: Berufung; Frist: 30 Tage]

Berufungsantrage:

der Beklagten und Berufungsklagerin (Urk. 49 S. 2):

"1. Es seien die Ziffern 1 und 4 bis 6 des Urteils des Arbeitsgerichts
Zurich, 4. Abteilung, vom 16. Marz 2022 (Geschafts-Nr.
AN190062) aufzuheben.

2. a) Es seidie Klage vollumfanglich abzuweisen.

b)  Eventualiter sei das Verfahren an die Vorinstanz zur Ergan-
zung des Sachverhaltes und Neuentscheidung zurlickzu-
weisen.

3. Unter Kosten- und Entschadigungsfolgen zu Lasten des Klagers /
Berufungsbeklagten (zuzuglich 7.7% MWST)."

Erwagungen:

. Sachverhalt und Prozessverlauf

1.  Sachverhalt

1.1.  Mit Arbeitsvertrag vom 29. Mai 2017 (Urk. 5/2) wurde der Klager und Beru-
fungsbeklagte (nachfolgend: Klager) mit Wirkung ab 1. September 2017 als CEO
bei der Beklagten und Berufungsklagerin (nachfolgend: Beklagte) unbefristet an-

gestellt (Art. 1 und 2 von Urk. 5/2). Vereinbart wurde ein Fixgehalt von

CHF 300'000.- brutto pro Jahr, inklusive 13. Monatslohn. Die Kiindigungsfrist be-
trug drei Monate (Art. 2 Abs. 3 von Urk. 5/2). Ein allfalliger Bonus sollte abhangig

sein vom Firmenerfolg, der Leistung des Arbeitnehmers und seinem personlichen



Engagement. Betreffend Bonus wird im Vertrag auf eine separate Regelung ver-
wiesen (Urk. 5/2 Art. 5). In einem Side Letter vom 30. Mai 2017 (Urk. 15/18) wur-

den Vereinbarungen zum Bonus getroffen (Urk. 5/8).

1.2. Mit Schreiben vom 21. Februar 2019 kindigte die Beklagte den Arbeitsver-
trag unter Einhaltung der vertraglich vereinbarten Kindigungsfrist per 31. Mai
2019 (Urk. 15/15).

1.3. Mit der vorliegenden Klage machte der Klager geltend, die Kiindigung sei
missbrauchlich und beantragte die maximale Entschadigung gemass Art. 336a
OR. Er forderte zudem die Auszahlung der vereinbarten Antrittszahlung (Sign-On
Bonus) und Schadenersatz wegen der nicht erfolgten Ubergabe des nach seiner
Auffassung vereinbarten Aktienpakets. Schliesslich verlangte er die Ausstellung

eines korrigierten Arbeitszeugnisses (Urk. 1 S. 2 f.).

2. Prozessverlauf

2.1. Bezuglich des erstinstanzlichen Verfahrensverlaufs sei zunachst auf den
angefochtenen Entscheid vom 16. Marz 2022 verwiesen (Urk. 50 S. 2 ff. E. 1.1.).

2.2. Gegen den ihram 21. Marz 2022 zugestellten Entscheid erhob die Beklag-
te mit Eingabe vom 5. Mai 2022, gleichentags zur Post gegeben und hierorts ein-
gegangen am 6. Mai 2022, Berufung mit den eingangs gestellten Antragen (Urk.
48/2, Urk. 49). Der Kostenvorschuss von CHF 8'750.— wurde rechtzeitig geleistet
(Urk. 52, Urk. 53).

2.3. Die vorinstanzliche Akten wurden beigezogen (Urk. 1-48). Auf das Einho-
len einer Berufungsantwort wurde im Sinne von Art. 312 Abs. 1 ZPO verzichtet.

Das Verfahren erweist sich als spruchreif.

Il. Prozessuales

1. Die Beklagte ist durch den Entscheid der Vorinstanz beschwert. Es handelt
sich um eine berufungsfahige Streitigkeit (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Die Berufung



wurde form- und fristgerecht erhoben (Art. 311 Abs. 1 ZPO; Urk. 48/2, Urk. 49)
und der verlangte Kostenvorschuss ging rechtzeitig ein (Urk. 53). Auf die Beru-
fung ist unter dem Vorbehalt hinreichender Begrindung (vgl. Art. 310 ZPO; BGE
138 Il 374 E. 4.3.1; BGE 141 11l 569 E. 2.3.3) einzutreten.

2. Die Berufung richtet sich gegen die Dispositiv-Ziffern 1 und 4 bis 6 des
vorinstanzlichen Urteils (Urk. 49 S. 2). Gegenstand der Berufung ist inhaltlich ein-
zig der vom Klager geltend gemachte Schadenersatz fiir die fehlende Ubergabe
des Aktienpakets (Urk. 49 Rz 9).

3. Mit der Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichti-
ge Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die
Berufung ist zu begrinden (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Es ist hinreichend genau aufzu-
zeigen, inwiefern der erstinstanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten
als fehlerhaft zu betrachten ist. Dies setzt voraus, dass der Berufungsklager im
Einzelnen die vorinstanzlichen Erwagungen bezeichnet, die er anficht, und die Ak-
tenstlicke nennt, auf denen seine Kritik beruht. Es genugt nicht, lediglich auf die
vor erster Instanz vorgetragenen Vorbringen zu verweisen, auf frihere Prozess-
handlungen hinzuweisen oder den angefochtenen Entscheid in allgemeiner Weise
zu kritisieren (BGE 138 Il 374 E. 4.3.1 S. 375). Auf Rugen, die eine sachbezoge-
ne Auseinandersetzung mit den Erwagungen des angefochtenen Urteils vermis-
sen lassen, ist nicht einzutreten. Soweit in der Berufungsbegriindung Tatsachen
vorgebracht oder Sachverhaltsriigen erhoben werden, ist mittels klarer und sau-
berer Verweisungen auf die Ausfuhrungen vor Vorinstanz zu zeigen, wo die ent-
sprechenden Behauptungen oder Bestreitungen vorgetragen wurden (ZPO-
Rechtsmittel-Kunz, Art. 311 N 95 und N 97; Hungerbuhler/Bucher, in: Brun-
ner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl.
2016, Art. 311 N 37). Auch sind die Parteien grundsatzlich gehalten, erstinstanz-
lich gestellte Beweisantrage, denen nicht entsprochen wurde, vor der zweiten In-
stanz zu wiederholen (BGE 144 11l 394 E. 4.2 S. 398).

4, Abgesehen von offensichtlichen Mangeln hat sich das Berufungsgericht
grundsatzlich auf die Beurteilung der in der Berufung und Berufungsantwort ge-

gen das erstinstanzliche Urteil erhobenen Beanstandungen zu beschranken. Die



Rugen der Parteien geben mithin das Prufungsprogramm der Berufungsinstanz
vor; der angefochtene Entscheid ist grundsatzlich nur auf die gerugten Punkte hin
zu Uberprufen. In rechtlicher Hinsicht ist das Berufungsgericht, in Anwendung des
Grundsatzes iura novit curia, bei dieser Prifung jedoch weder an die Erwagungen
der ersten Instanz noch an die mit den Rugen vorgetragenen Argumente der Par-
teien gebunden. In tatsachlicher Hinsicht ist es nicht an die Feststellungen des
erstinstanzlichen Gerichts gebunden, auch wenn mangels entsprechender Sach-
verhaltsrigen der Parteien im Berufungsverfahren der erstinstanzliche Entscheid
nach dem Gesagten in der Regel als Grundlage des Rechtsmittelverfahrens dient
(BGE 144 111 394 E. 4.1.4 S. 397 f. mit Hinweis auf BGE 142 Il 413 E. 2.2.4 und
weitere Entscheide). Das Berufungsgericht kann die Rugen der Parteien folglich
auch mit abweichenden Erwagungen gutheissen oder abweisen (sog. Motivsub-
stitution; BGer 2C_124/2013 vom 25. November 2013, E. 2.2.2; Reetz/Hilber, in:
Sutter-Somm/Hasenbohler/Leuenberger, ZPO-Komm., Art. 318 N 21; Seiler, Die
Berufung nach ZPO, Zurich 2013, N 1507; fur das Verfahren vor Bundesgericht:
BGE 138 111 537 E. 2.2 S. 540; 137 11l 385 E. 3 S. 386; BSK BGG-Meyer/Dor-
mann, Art. 106 N 11 f.).

5. Neue Tatsachen und Beweismittel (Noven) kdnnen im Berufungsverfahren
nur unter den Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO berucksichtigt werden,
d.h. wenn sie — kumulativ — ohne Verzug vorgebracht wurden (lit. a) und trotz zu-
mutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten

(lit. b). Wer sich auf (unechte) Noven beruft, hat deren Zulassigkeit darzutun und
ihre Voraussetzungen notwendigenfalls zu beweisen (BGE 143 11l 42 E. 4.1 S. 43;
BGer 5A_86/2016 vom 5. September 2016, E. 2.1, je m.w.Hinw.). Neue rechtliche
Argumente (Vorbringen zum Recht) stellen keine Noven im Sinne von Art. 317
Abs. 1 ZPO dar und kénnen in der Berufung uneingeschrankt vorgetragen werden
(BGer 4A_519/2011 vom 28. November 2011, E. 2.1; 5A_351/2015 vom 1. De-
zember 2015, E. 4.3). Sie durfen sich allerdings nicht auf unzulassige neue Tat-

sachen stutzen.

6. Am vorliegenden Entscheid wirkt infolge Neukonstituierung der Kammer

per 1. Juli 2022 neu Oberrichter lic. iur. A. Huizinga als Vorsitzender mit.



lll. Materielles

1. Ausgangslage

1.1.  Zwischen den Parteien ist unbestritten, dass die Beklagte dem Klager zu-
satzlich zu den Bezugen gemass Arbeitsvertrag (Urk. 5/2) Leistungen versprach,
die ihn dafur hatten entschadigen sollen, dass er bei seiner friheren Arbeitgeberin
infolge Stellenantritts bei der Beklagten nicht in den Genuss einer vollen Bonus-
zahlung kam. Die Ziffer 2 des Side Letters vom 26. Mai 2017 (Urk. 15/18) bildet
die Grundlage dieser Leistungsversprechen, wobei in Ziffer 2. a) die Zahlung ei-
nes Sign-On Bonus von CHF 150'000.— und in Ziffer 2. b) die Zuteilung von Aktien
derC1.__ SA nach Massgabe des C._  Employee Share Purchase Plan,
Version 2014, durch die C3._ SA, geregelt sind.

1.2. Gemass unangefochten gebliebener Feststellung der Vorinstanz, handelte
es sich beim als "Bonus" bezeichneten Betrag von CHF 150'000.—, welcher dem

Klager mit der Lohnabrechnung im Februar 2018 ausbezahlt worden war

(Urk. 5/13), um den Sign-On Bonus gemass Ziffer 2. a) des Side Letters (Urk. 50
S. 17 ff. Ziff. 2).

1.3.  Strittig zwischen den Parteien ist, ob die Beklagte zur Ubergabe der Aktien

der C1. SA gemass Ziffer 2. b) des Side Letters verpflichtet gewesen ware.

2. Fehlende Ubergabe des Aktienpakets

2.1. Die Vorinstanz kam nach Darstellung der Parteistandpunkte (Urk. 50

S. 19 ff. E. IV. 1.) im Rahmen der Anspruchsprifung zum Schluss, aus Ziffer 2. b)
des Side Letters ergebe sich deutlich, dass die Beklagte dem Klager zusatzlich
zum Sign-On Bonus den ihm entstandenen Verlust des Aktienpakets seines vor-
maligen Arbeitgebers habe kompensieren wollen, und zwar unabhangig von den
Leistungen oder vom sonstigen Verhalten des Klagers. Versprochen werde die
Kompensation von bei der friiheren Arbeitgeberin verlorenen Aktien im Wert von
CHF 150'000.—-. Einzige (nicht einmal ausdricklich erwahnte) Bedingung sei ge-
wesen, dass der Klager zur Beklagten wechseln wurde. Weil der — unentgeltliche

("free of charge") — Erwerb der Aktien eben eine Kompensation von entgangenen



Aktien der friiheren Arbeitgeberin darstelle, konne das Wort "Vesting" bzw.
"vested" auch nicht so verstanden werden, wie die Beklagte dies offenbar tue.
Zwar spreche die Beklagte von "Verfugbarkeit" (Urk. 13 S. 15 Rz 53). Aber offen-
bar sei sie der Ansicht, der Anspruch auf die Aktien sei jeweils (erst) am 30. Juni
2018, 2019 und 2020 entstanden. Diese Ansicht kdnne nicht zutreffen, wenn die
Aktien Ersatz fur entgangene Aktien der ehemaligen Arbeitgeberin gewesen sein
sollen. Vielmehr musse Ziffer 2. b) so verstanden werden, dass dem Klager fest
versprochen worden sei, dass er Aktien im Marktwert von CHF 150'000.— Ubertra-
gen erhalten werde. Jeweils am 30. Juni 2018, 2019 bzw. 2020 ware festgelegt
worden, welche Anzahl Aktien jeweils CHF 50'000.— entsprachen, und erst dann
hatte der Klager auch Uber die Aktien verfigen kénnen. Der Anspruch auf Zutei-
lung aber sei bereits mit dem Versprechen im Side Letter und dem Stellenantritt
des Klagers entstanden. Nur so hatte der Verlust des Klagers infolge Stellen-
wechsels kompensiert werden konnen (Urk. 50 S. 26). Eine andere Auslegung
wulrden auch die Bestimmungen des C._ Employee Share Purchase Plan
Version 2014 nicht nahe legen (Urk. 5/9). Die Regeln dieses Plans seien gemass
Side Letter (Urk. 5/8 = 15/18) und gemass Ubereinstimmender Ansicht der Partei-
en anzuwenden. Interessant sei, dass der Begriff "Vesting" in diesem Plan nicht
einmal vorkomme, geschweige denn definiert werde. Insbesondere sei in diesem
Plan nicht vorgesehen, dass der Anspruch auf die Zuteilung der Aktien im Markt-
wert von CHF 150'000.— mit einer ordentlichen Kiindigung, wie sie die Beklagte
ausgesprochen habe, verloren gehe. Im Ubrigen sehe das auch Ziffer 3 des Side
Letters nicht vor. Nur bei einer Kindigung "for cause" kdnnten solche Anspriche
verwirken. Allerdings bestimme der Plan, was passieren solle bei einer Kindigung
durch die Arbeitgeberin. In einem solchen Fall hatte die Beklagte die Aktien zum
Kaufpreis zurlickkaufen kénnen, nicht aber mussen (Urk. 5/9 § 9.3.). Offensicht-
lich unrichtig sei die Auffassung der Beklagten, sie hatte die Aktien zum Preis null
zurucknehmen kénnen, weil der Klager ja auch nichts dafur hatte bezahlen mus-
sen. Dem Klager seien im Side Letter als Ausgleich des Verlustes der Mitarbeiter-
aktiender D.__ Namenaktien im Wert von CHF 150'000.— zugesprochen wor-
den. Mithin hatte dem Klager der Schaden in der Hohe von CHF 150'000.— durch

den Verlust seines Anspruches auf die Mitarbeiteraktien der D. ersetzt wer-
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den sollen. Folglich kénne der Kaufpreis nicht null sein. Offensichtlich seien
CHF 150'000.— als Kaufpreis anzurechnen, auch wenn der Klager dafur nichts
hatte bezahlen mussen. Letztlich konne diese Frage aber offen bleiben. Die Be-
klagte habe es unterlassen, die Aktien dem Klager zu Ubertragen. Sie habe ent-
sprechend die Aktien auch nicht zuriickkaufen kénnen, zu welchem Preis auch
immer. Habe die Beklagte dem Klager die Aktien nicht Ubertragen, sei es dem
Klager auch nicht moglich gewesen, die Aktien anderweitig, beispielsweise auf
dem freien Markt, zu verkaufen. Dadurch sei dem Klager ein Schaden entstan-
den, der ihnm durch die Beklagte zu ersetzen sei. Die Beklagte habe die weiteren
Voraussetzungen fur einen Schadenersatz nicht substantiiert bestritten, insbe-
sondere auch nicht die Schadensberechnung des Klagers und die Verzugszins-
forderung. Dem Klager stehe unter diesen Umstanden (nach Abzug der bereits
erhaltenen CHF 50'000.-) ein Betrag von CHF 100'000.— zuzuglich Verzugszins
von 5% seit 1. Juli 2019 zu (Urk. 50 S. 24 ff. Ziff. 3).

2.2. Nach Ansicht der Beklagten hat die Vorinstanz die Schadenersatzforde-
rung des Klagers zu Unrecht gutgeheissen. Die Beklagte rugt mit inrer Berufung
einen unrichtig festgestellten Sachverhalt und eine unrichtige Rechtsanwendung
(Urk. 49 S. 5 Rz 9). Zudem macht sie eine Verletzung ihres Rechts auf Zulassung
zum Beweis bzw. eine unzulassige antizipierte Beweiswurdigung geltend (Urk. 49
S. 11 Rz 29).

2.3. Die Beklagte macht eine unzutreffende Grundpramisse der Vorinstanz gel-
tend, wenn diese ausfuhre, es sei Ziel der Beklagten gewesen, "den Klager so zu
stellen, wie wenn er die Arbeitsstelle nicht gewechselt hatte" und "ihm mindestens
die ihm offensichtlich verlustig gehenden Zahlungen auszugleichen, um einen An-
reiz zu schaffen, die Anstellung zu wechseln". Sie beziehe sich mit dieser Aussa-
ge zwar auf den Sign-On Bonus nach Ziffer 2. a), fihre in Erw. IV. 3.3 aber gleich
anschliessend aus, dies gelte auch mit Bezug auf die nach Ziffer 2. b) des Side
Letters (Urk. 15/18) versprochenen Aktien (Urk. 49 S. 6 Rz 13). Diese Grundpra-
misse der Vorinstanz sei unzutreffend. Weder sei der Inhalt der beklagtischen
Leistungsversprechen so behauptet worden noch ergebe er sich aus dem Side

Letter. Die Beklagte habe sich nicht verpflichtet, den Klager fur Bonusverluste bei
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der friheren Arbeitgeberin bedingungslos im Betrag von CHF 150'000.— zu ent-
schadigen. Entsprechendes sei auch nicht behauptet worden. Wenn sie dem Kla-
ger unter diesem Titel Leistungen in Aussicht gestellt habe, sei sie frei gewesen,
was und wie viel sie ihm unter welchen Bedingungen versprochen habe. Zu beur-
teilen sei vorliegend allein, was die Beklagte dem Klager nach Ziffer 2. b) des Si-
de Letters (Urk. 15/18) versprochen habe. Soweit die Vorinstanz dazu ausgefuhrt
habe, die Beklagte habe dem Klager die "Kompensation von bei der friheren Ar-
beitgeberin verlorenen Aktien im Wert von CHF 150'000.—" versprochen, "und
zwar unabhangig von den Leistungen oder sonstigem Verhalten des Klagers",
wobei "einzige (nicht einmal ausdrucklich erwahnte) Bedingung" gewesen sein
solle, dass der Klager zur Beklagten wechsle, habe sie den entscheidrelevanten
Sachverhalt unvollstandig und unrichtig dargestellt (Urk. 49 S. 6 Rz 14 f.).

2.4. Entgegen der Behauptung der Beklagten, hat der Klager in seiner Klage-
schrift ausgefuhrt, wie in der Finanzbrache ublich, habe er fur seine durch den
Stellenwechsel gegenlber seinem vormaligen Arbeitgeber wegfallenden Anspru-
che entschadigt werden sollen. Unter Ziffer 2. a) des Side Letters sei folglich ver-
einbart worden, dass der Klager einen sog. "Sign-on" Bonus von CHF 150'000.—
erhalten solle, welcher im Februar 2018 zur Zahlung fallig geworden sei. Weiter
hatten die Parteien unter Ziffer 2. b) des Side Letters vereinbart, dass er zur
Kompensation seiner unter dem Mitarbeiterbeteiligungsprogramm der D._
AG durch den Stellenwechsel wegfallenden Ansprliche gratis Aktien der damali-
gen Muttergesellschaft der Beklagten, der C1.__ SA, im Gegenwert von

CHF 150'000.- erhalten solle, Uber welche er gemass dem vereinbarten "Vesting"
zu je einem Drrittel jeweils am 30. Juni 2018, 2019 und 2020 hatten verfigen kon-
nen sollen. Allerdings sei die Beklagte ihrer Pflicht zur Ubergabe der Aktien der
C1.___ SA nicht nachgekommen. Bis heute sei ihm nicht mitgeteilt worden, wie
viele Aktien er fur den Gegenwert von CHF 150'000.— hatte erhalten sollen, noch
habe er je einen Aktienkaufvertrag oder eine Ubertragungserklarung erhalten
(Urk. 1 S. 7 Rz 18). Die Beklagte habe es unterlassen, die fiir die Ubertragung der
Aktien notwendigen Rechtshandlungen vorzunehmen respektive zu veranlassen.
Ihm sei auch nie der zum Beitritt in den Beteiligungsplan gemass § 2 notwendige

Aktienkaufvertrag Ubergeben worden. Gemass § 3.1. konnten nur Mitarbeiter der
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C.___ dem Beteiligungsplan beitreten. Seit dem 31. Mai 2019 treffe dies auf ihn
nicht mehr zu. Mit Schreiben vom 14. Januar 2019 habe die Beklagte seine An-
spruche unter Ziffer 2. b) des Side Letters abgelehnt, ihm aber unter diesem Titel
CHF 50'000.— bezahlt. Einer letzten Aufforderung zur Zustellung der zur Ubertra-
gung der zugesicherten Aktien [notwendigen Dokumente] vom 21. Mai 2019 sei
die Beklagte nicht nachgekommen. Er gehe davon aus, dass die Beklagte ihre
Verpflichtung unter Ziffer 2. b) des Side Letters nicht mehr erflllen kdnne, wes-
halb sie gemass Art. 97 OR Schadenersatz wegen Nichterfullung schulde (Urk. 1
S. 14 Rz 41). Mit diesen Ausflhrungen behauptet der Klager eine entsprechende
(bedingungslose) Leistungspflicht der Beklagten, weshalb deren Einwand einer

fehlenden Behauptung im vorinstanzlichen Verfahren unberechtigt ist.

2.5. Mittels Vertragsauslegung ist vorliegend zu eruieren, welche Vereinbarung

die Parteien in Ziffer 2. b) des Side Letters getroffen haben.

2.5.1. Nach standiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung hat das Gericht in ei-
nem ersten Schritt den Ubereinstimmenden wirklichen Willen der Parteien festzu-
stellen (sog. subjektive oder empirische Auslegung; BGE 143 1ll 157 E. 1.2.2;
BGE 142 111 239 E. 5.2.1; BGE 140 111 86 E. 4.1; BGE 132 Il 268 E. 2.3.2). Der
Wortlaut des Vertragstexts ist bei der subjektiven Auslegung Ausgangspunkt der
Auslegung. Er ist ein Auslegungsmittel, mit welchem der tatsachliche, subjektive
Wille der Parteien ermittelt werden soll (BSK OR I-Wiegand, Art. 18 N 19 m.w.H.).
Allerdings ist der Wortlaut nicht das einzig entscheidende Auslegungsmittel.
Heranzuziehen ist vielmehr alles, was geeignet ist, zur Feststellung des wirklichen
Parteiwillens bei Vertragsschluss beizutragen (BSK OR I-Wiegand, Art. 18 N 25).
Weiter zu berUcksichtigen ist im Rahmen der subjektiven Auslegung das nachver-
tragliche Parteiverhalten, sofern es Rickschlisse auf den tatsachlichen Parteiwil-
len im Zeitpunkt des Vertragsschlusses zulasst (BGE 143 Il 157 E. 1.2.2 m.w.H.).

2.5.2. Lasst sich kein naturlicher Konsens feststellen bzw. beweisen, sind die Wil-
lenserklarungen der Parteien nach dem Vertrauensprinzip auszulegen (sog. ob-
jektivierende oder normative Auslegung). Bei der Prifung nach dem Vertrauens-
grundsatz hat das Gericht durch eine objektivierende Auslegung den Vertragswil-

len zu ermitteln, den die Parteien mutmasslich gehabt haben, wobei es als Ver-
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tragswillen anzusehen hat, was vernlnftig und korrekt handelnde Parteien unter
den gegebenen, auch personlichen Umstanden durch die Verwendung der auszu-
legenden Worte oder ihr sonstiges Verhalten ausgedrickt und folglich gewollt ha-
ben wirden. Die erklarende Partei hat ihre Erklarung so gelten zu lassen, wie sie
von der Adressatin nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie den gesam-
ten Umstanden nach Treu und Glauben verstanden werden durfte und musste
(BGE 143 111 157 E. 1.2.2 m.w.H.; BGE 142 1ll 239 E. 5.2.1; BGE 138 Ill 659

E. 4.2.1). Das Gericht hat nach einem sachgerechten Resultat zu suchen, weil
nicht anzunehmen ist, dass die Parteien eine unangemessene Losung gewollt
haben (BGE 142V 466 E. 6.1 m.w.H.; BGE 142V 129 E. 5.2.2; BGE 140V 50
E.2.2). Fuhrt auch die Auslegung nach dem Vertrauensprinzip zu keiner Losung,
so hat der Verfasser der unklaren Vertragsbestimmung, welche mindestens zwei
vertretbare Deutungen zulasst, gemass dem Grundsatz "in dubio contra stipulato-
rem" als Konsequenz die fur ihn ungunstigere Auslegung hinzunehmen (BSK OR
[-Wiegand, Art. 18 N 40 m.w.H.).

2.6. Im unterzeichneten Side Letter vom 30. Mai 2017 (Urk. 15/18) ist nach der
Anrede einleitend Folgendes festgehalten: "We herewith confirm the specific
terms and conditions of your employment with C2. SA (hereinafter referred

to as "The Company") with regards to your bonus scheme".

Unter dem Titel "2. Loss of bonus and share plan" (Verlust von Bonus und Aktien-
plan) ist das Folgende festgehalten (Urk. 15/18 S. 1 f.):

"a) We agree to take on your missed bonus of CHF 150'000 gross, which will be paid in February
2018, if you have not received or given notice of the termination of your contract, by either party,
prior to the date of payment, irrespective of the effective date of the termination of the employment

relationship.

b) In addition, the board of directors of C1. SA (the "holding") and the C3. SA (the

"Foundation") have agreed to compensate you for the loss of shares amounting to CHF 150'000

you had under the employee share plan of your former employer by allowing you to become a
shareholder of the holding, subject to the conditions and restrictions of the C._ Employee
Share Purchase Plan Version 2014 set up by the holding (the "Plan"). The Foundation offers you,
free of charge, registered shares of the holding of at par value of CHF 10.— each and a total mar-
ket value of CHF 150'000 with the following schedule: (...)".
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Die Bestimmung betreffend entgangenem Bonus gemass Ziffer 2. a) und diejeni-
ge betreffend Beteiligungsplan in Ziffer 2. b) des Side Letters stehen unter dem
gleichen Titel (2. Loss of bonus and share plan), weshalb sie thematisch zusam-
mengehdren. Die lit. b) nimmt mit der Formulierung "In addition" sodann Bezug
auf die Bestimmung in lit. a). In lit. b) wird festgehalten, dass sich der Vorstand
derC1._  SAunddie C3.  SA damit einverstanden erklart haben, den
Klager fur seinen Verlust der Aktien im Betrag von CHF 150'000.—, auf welche der
Klager gemass dem Aktienplan seines ehemaligen Arbeitgebers Anspruch gehabt
hatte, zu kompensieren, indem ihm erlaubt wird, Aktionar der Holding zu werden.
Eine Bedingung ist damit in der einschlagigen Bestimmung des Side Letters, wie
die Vorinstanz richtig festgehalten hat, nicht enthalten, sondern es wird bezuglich
der Modalitaten auf die Konditionen und Beschrankungen des "C.

Employee Share Purchase Plan Version 2014" verwiesen.

Die Formulierung am Anfang des Side Letters "We herewith confirm (...)" zeigt
zudem, dass sich die Beklagte entsprechend verpflichtet hat und dass es sich bei
den Leistungen gemass Ziffer 2 des Side Letters nicht um freiwillige Abgeltungen
gehandelt hat, sondern um Leistungen, auf die der Klager einen Anspruch hatte.
Dies zeigt sich auch daran, dass die Beklagte den Sign-On Bonus gemass Ziffer
2. a) des Side Letters, wie in Aussicht gestellt, im Februar 2018 ausbezahlt hat.

Die diesbezugliche Rige der Beklagten ist somit unberechtigt.

2.7. Die Vorinstanz fuhrte aus, Hintergrund der Bestimmung sei es, dem Klager
die ihm durch den Wechsel des Arbeitsverhaltnisses entstandenen "Verluste"
auszugleichen, was in der Finanzbrache so ublich sei. Ziel sei es gewesen, den
Klagers so zu stellen, wie wenn er die Arbeitsstelle nicht gewechselt hatte, bzw.
ihm mindestens die ihm offensichtlich verlustig gehenden Zahlungen auszuglei-
chen, um einen Anreiz zu schaffen, die Anstellung zu wechseln. Die Zahlung sei
nicht von der Leistung des Klagers abhangig, dies wurde dem Sinn und Zweck
der Bestimmung zuwiderlaufen, da es darum gehe, dem Klager den Verlust des
Stellenwechsels auszugleichen. Einzige Voraussetzung sei, dass der Arbeitsver-

trag bis zum vereinbarten Auszahlungstermin im Februar 2018 nicht aufgeldst
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worden sei. Soweit seien sich die Parteien denn auch einig (Urk. 50 S. 24 f. Ziff.

3.2.). Diese Ausfuhrungen der Vorinstanz blieben unbestritten.

2.8. ZuZiffer 2. b) des Side Letters erwog die Vorinstanz, dass es im Grunde
um das Gleiche gehe, namlich um eine Kompensation von Verlusten des Klagers
im Zusammenhang mit dem Stellenwechsel. Es gehe darum, dem Klager die
durch den Wechsel des Arbeitsverhaltnisses entgangenen Mitarbeiteraktien aus-
zugleichen (Urk. 50 S. 25 Ziff. 3.3.).

Soweit die Beklagte diese Ausfuhrungen rugt, genugt ihre Kritik den Anforderun-
gen an eine rechtsgenligende Rlge nicht: Sie moniert, dass die Vorinstanz von
einer falschen Grundpramisse ausgegangen sei, setzt sich aber nicht mit der Be-
grundung, namlich dem Sinn und Zweck der Regelung in Ziffer 2 des Side Letters,
auseinander [Urk. 49 lit. b) S. 6 Rz 13 f.]. Auf diese Vorbringen, die eine sachbe-
zogene Auseinandersetzung mit den Erwagungen des angefochtenen Urteils
vermissen lassen (vgl. vorstehend E. Il. 3.), ist demzufolge nicht weiter einzuge-

hen und es bleibt bei der vorinstanzlichen Sachverhaltsfeststellung.

2.9. Die Beklagte macht weiter geltend, dass die Aktienzuteilung nach Ziffer

2. b) des Side Letters, entgegen der Vorinstanz, keine bedingungslose Leistung
gewesen sei (Urk. 49 Ziff. 2 S. 6 f.). Einerseits seider C.__ Employee Share
Purchase Plan, Version 2014, anwendbar gewesen und andererseits sei als wei-
tere Bedingung festgehalten worden, dass die versprochenen Aktien zunachst
gesperrt gewesen seien [Urk. 49 lit. a) und b) S. 7 f.]. Eine allfallige Zuteilung der
Aktien stehe ferner unter der ausdrucklichen Bedingung, dass der Klager dem
Stiftungsratsprasidenten der C3.__ SA vor Zuteilung der Aktien einen unter-
zeichneten Aktienkaufvertrag und eine Abtretungsurkunde zukommen lasse [Urk.
49 lit. ¢) S. 8 f.].

Mit diesen Ausflihrungen nimmt die Beklagte keinen Bezug auf die vorinstanzliche
Erwagung, dass die Ansicht der Beklagten, der Anspruch des Klagers sei jeweils
(erst) am 30. Juni 2018, 2019 und 2020 entstanden, nicht zutreffen kdnne, wenn
die Aktien Ersatz flr entgangene Aktien der ehemaligen Arbeitgeberin sein soll-

ten. Vielmehr, so die Vorinstanz weiter, musse Ziffer 2. b) so verstanden werden,
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dass dem Klager fest versprochen worden sei, dass er Aktien im Marktwert von
CHF 150'000.— Ubertragen erhalten werde. Jeweils am 30. Juni 2018, 2019 bzw.
2020 ware festgelegt worden, welche Anzahl Aktien jeweils CHF 50'000.— ent-
sprachen, und erst dann hatte der Klager auch Uber die Aktien verfligen kénnen.
Der Anspruch auf Zuteilung aber sei bereits mit dem Versprechen im Side Letter
und dem Stellenantritt des Klagers entstanden, denn nur so hatte der Verlust des
Klagers infolge Stellenwechsels kompensiert werden konnen (Urk. 50 S. 27). Auf

die Ruge der Beklagte ist damit nicht weiter einzugehen (vgl. vorstehend E. Il. 3.)

2.10. Die Vorinstanz erwog weiter, nicht nachvollziehbar sei der Einwand der
Beklagten, der Klager hatte den Aktienkaufvertrag und die Abtretungsurkunde
selbst ausstellen mussen, und weil er das nicht gemacht habe, habe er seinen
Anspruch auf die Aktien verwirkt. Aus dem durch die Beklagte zitierten Abschnitt
der Bestimmung lasse sich nicht ableiten, wer ganz genau den Aktienkaufvertrag
und die Abtretungsurkunde hatte ausstellen mussen. Entgegen der Ansicht der
Beklagten kdnne aus dem Umstand, dass der Klager CEO gewesen sei, jeden-
falls nicht geschlossen werden, er hatte diesen Vertrag sowie die Urkunde aus-
stellen mussen. Vielmehr sei davon auszugehen, dass der Klager gerade nicht
mit dieser Aufgabe betraut gewesen sei, sondern der Vollzug der Aktienubertra-
gung Sache des unterzeichnenden (und sich damit verpflichtenden) Verwaltungs-
rates bzw. der C3.__ AG gewesen sei. Wie sonst hatte denn der Klager die
Dokumente retournieren ("return”, "returning to the chairman of the board of the
Foundation") kdnnen, wenn er sie selber hatte erstellen missen? Und wie hatte
der Klager den Marktwert der Aktien festlegen kdnnen? Er hatte es nicht gekonnt
und er hatte es auch nicht tun mussen. Im Side Letter heisse es ausdrucklich:
“(...) and we will determine the number of shares (....)". Aus dem von der Beklag-
ten eingereichten Exemplar des Side Letters ergebe sich daher mit aller nur
wunschbaren Deutlichkeit, dass mit "we" nicht der Klager gemeint sein kdnne
(Urk. 15/18).

2.10.1. Die Beklagte rlgt diese Ausflihrungen der Vorinstanz und macht geltend,
dass die Bedingungen fiir die Ubertragung der Aktien in Ziffer 2 b) des Side Let-
ters (Urk. 15/18) unmissverstandlich klar formuliert seien: "Unter der Bedingung,
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dass Sie dem Stiftungsratsprasidenten .... [die] gehérig unterzeichneten [Vertra-
ge] retournieren, wird lhnen die Stiftung alle mit den verkauften Aktien verbunde-
nen Rechte und Pflichten Ubertragen”. Es sei unbestritten, dass diese Bedingung
fiir die Ubertragung der Aktien nicht erfiillt gewesen sei. Die Beklagte treffe jedoch
keine Schuld daran (Urk. 49 S. 9 f. Rz 24).

2.10.2. Es trifft zu und ist zudem unbestritten, dass in Bezug auf die Aktienuber-
tragung keine Vertrage aufgesetzt worden waren, weshalb eine spatere Ubertra-
gung von Aktien auch gar nicht mdglich war. Mit der Behauptung, sie treffe keine
Schuld daran, dass diese Bedingung nicht erflllt worden sei, nimmt die Beklagte
keinen Bezug auf die vorinstanzlichen Ausfuhrungen, wonach der Vollzug der Ak-
tienubertragung Sache des unterzeichnenden und sich damit verpflichtenden
Verwaltungsrates bzw. der C3._ SA gewesen sei. Wenn die Vorinstanz so-
dann ausflhrt, dass es dem Klager gar nicht moglich gewesen ware, den Markt-
wert der Aktien festzustellen und sich zudem aus dem von der Beklagten einge-
reichten Exemplar des Side Letters ("[...] and we will determine the number of
shares [...]) in aller nur wiinschbaren Deutlichkeit ergebe, dass mit "we" nicht der

Klager gemeint sein kdnne (Urk. 50 S. 26), so ist das nicht zu beanstanden.

2.10.3. Weiter macht die Beklagte geltend, die Pflicht, die fur die Aktienubertra-
gung erforderlichen Dokumente zu erstellen, habe nicht sie getroffen (Urk. 49

S. 10 lit. ¢). Die Vorinstanz habe zum in Ziffer 2. b) des Side Letters festgehalte-
nen Ablauf der Aktienibertragung zunachst korrekt festgehalten, dass sich aus
dem Wortlaut der zitierten Regelung nicht ergebe, wer den Aktienkaufvertrag und
die Abtretungsurkunde hatte erstellen missen. Sie habe in der Klageantwort Rz
56 behauptet, es ware die Aufgabe des Klagers gewesen, diese zwei Dokumente
zu erstellen oder erstellen zu lassen und anschliessend alle Unterschriften einzu-
holen. Sie habe dazu drei Zeugen offeriert, die von der Vorinstanz nicht befragt
worden seien (Urk. 49 S. 10 Rz 27). Die Beklagte macht in diesem Zusammen-
hang eine Verletzung ihres Rechts auf Zulassung zum Beweis (Urk. 49 S. 10 f. Rz
28 und 33) bzw. eine unzulassige antizipierte Beweiswurdigung (Urk. 49 S. 11 Rz
29) geltend.



-18 -

2.10.4. Mit den Erwagungen der Vorinstanz, insbesondere dass es dem Klager
gar nicht moglich gewesen ware, den Marktwert der zu Ubertragenden Aktien
festzustellen, setzt sich die Beklagte nicht auseinander. Soweit sie geltend macht,
dass die Vorinstanz ausser Acht gelassen habe, dass nach Ziffer 2. b) des Side
Letters nicht sie, sondern der Verwaltungsratder C1. SAund die C3._
SA die Zuteilung von Aktien angeboten hatte und nicht Aktien der Beklagten, son-
dern Aktien der C1.___ SA angeboten worden seien, so zeigt sie nicht auf,
dass und wie sie diese Ausfuhrungen im vorinstanzlichen Verfahren vorgebracht
hatte. Infolgedessen ist diese Behauptung der Beklagten als neu zu qualifizieren
(vgl. vorstehend E. Il. 5). Dazu ist weder dargetan noch ersichtlich, weshalb die
Beklagte diese Behauptung nicht bereits im vorinstanzlichen Verfahren hatte vor-
bringen kdnnen. Entsprechend handelt es sich um ein unzulassiges neues Vor-
bringen, das im vorliegenden Berufungsverfahren nicht beriicksichtigt werden
kann (Art. 317 Abs. 1 lit. b ZPO und oben E. II. 5).

Es bleibt damit bei der Feststellung der Vorinstanz, dass es die Pflicht der Beklag-
ten gewesen ware, die notwendigen Dokumente zu erstellen um die Aktien dem
Klager zu Ubertragen. Die Durchfihrung eines Beweisverfahrens erubrigt sich
deshalb.

2.11. Soweit die Beklagte ausfuhrt, dass insbesondere nicht behauptet oder be-
wiesen worden sei, dass sie den Bedingungseintritt nach Art. 156 OR wider Treu
und Glauben verhindert hatte oder dass sie eine Garantie GUbernommen habe,
dass die C3.__ SA dem Klager bedingungslos Aktien ubertrage (Urk. 49 S. 12
Rz 32), so sind diese Ausfihrungen neu und kénnen nicht bertcksichtigt werden

(vgl. vorstehend E. II. 5.).

2.12. Ausgehend davon, dass die Beklagte sich gemass Side Letter Ziffer 2. b)
zur unentgeltlichen Ubertragung von Aktien im Gegenwert von CHF 150'000.—
verpflichtet hat und dieser Pflicht unbestrittenermassen nicht nachgekommen ist,
ist eine Vertragsverletzung zu bejahen. Soweit die Beklagte geltend macht, dass
vor Vorinstanz unbewiesen geblieben sei, dass die Beklagte eine Schuld treffen
wulrde, dass die Bedingung nach Ziffer 2. b) in fine des Side Letters (Urk. 15/18)
nicht erfullt worden sei (Urk. 49 S. 12 Rz 32), ist festzuhalten, dass ein Verschul-



-19-

den bei Vertragsverletzungen vermutet wird, wobei es dem Schuldner obliegen
wurde nachzuweisen, dass diese entschuldbar sei (BSK OR [-Wiegand, Art. 97 N
42). Einen solchen Nachweis hat die Beklagte vorliegend weder behauptet noch

erbracht.

Liegt eine vom Schuldner zu verantwortende Vertragsverletzung vor, so hat der
Glaubiger einen Anspruch auf Ersatz des positiven Interesses bzw. des Nichter-
fullungsschadens oder Erfullungsinteresses (BSK OR [-Wiegand, Art. 97 N 38a
und N 46). Gemass Ziffer 2. b) des Side Letters waren dem Klager Aktien im Ge-
genwert von CHF 150'000.— zuzuteilen gewesen. Eine Aktientbertragung ist ge-
mass § 3.1. des Beteiligungsplanes (Urk. 5/9 S. 2) nicht mehr moglich, da der
Klager per 31. Mai 2019 bei der Beklagten ausschied und ab diesem Zeitpunkt

nicht mehr Mitarbeiter war.

2.13. Die Beklagte halt in seiner Berufung nochmals fest, der Purchase Price
werde in Ziffer 3.4 des Plans als Preis definiert, zu dem die Aktien dem Beneficia-
ry zugeteilt wirden. Die Bestimmung halte ausdrucklich fest, dass dieser Preis
auch null betragen kénne. Tatsachlich hatte der Klager, hatte er denn alle Bedin-
gungen erflllt, die Aktien kostenlos erhalten. Dementsprechend ware die Gesell-
schaft auch berechtigt gewesen, die Aktien zum Preis null zurickzukaufen bzw.
ware der Klager verpflichtet gewesen, diejenige Aktien, die noch nicht gevested
gewesen seien, kostenlos zurlickzugeben. Selbst wenn der Klager also Aktien un-
ter dem Plan erhalten hatte (worauf er unter den gegebenen Umstanden keinen
Anspruch gehabt habe), so hatten diese vor dem im Side Letter erwahnten Ves-
ting-Datum keinen Wert gehabt, da der Klager verpflichtet gewesen ware, diese

der ausgebenden Gesellschaft kostenlos zuriickzugeben (Urk. 49 S. 17 Rz 59 f.).

Mit diesen Ausflhrungen setzt sich die Beklagte wiederum nicht mit den Erwa-
gungen der Vorinstanz auseinander, wonach dem Klager im Side Letter als Aus-
gleich des Verlustes der Mitarbeiteraktien der D.__ Namenaktien im Wert von
CHF 150'000.— zugesprochen worden seien. Dem Klager sollte der Schaden in
der Hohe von CHF 150'000.— durch den Verlust seines Anspruches auf die Mitar-
beiteraktien der D._ ersetzt werden. Folglich sei der Kaufpreis nicht null,

sondern es seien CHF 150'000.— als Kaufpreis anzurechnen, auch wenn der Kla-
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ger daflr nichts hatte bezahlen missen (Urk. 50 S. 28). Auf den Einwand der Be-
klagten ist unter Hinweis auf E. Il. 3. nicht weiter einzugehen.

2.14. Nachdem feststeht, dass sich die Beklagte gemass Ziffer 2. b) des Side
Letters zur Leistung von insgesamt CHF 150'000.— in Form von Aktien verpflichtet
hat, erweist sich die Behauptung der Beklagten, die an den Klager geleisteten
CHF 50'000.— seien eine freiwillige Abgeltung ohne Anspruch gewesen [Urk. 49

S. 17 lit. ¢)], als unzutreffend.

2.15. Der Klager verlor durch den Stellenwechsel von der D._ zur Beklagten
seine gemass dem Mitarbeiterbeteiligungsprogramm der D._ vorhandenen
Anspriche. Diese Anspruche hatte ihm die Beklagte gemass Ziffer 2. b) des Side
Letters ausgleichen mussen, wobei dies mittels der Zahlung gemass Schreiben
vom 14. Januar 2019 nur im Umfang von CHF 50'000.— erfolgte. Den Restbetrag
von CHF 100'000.— hat die Beklagte unbestrittenermassen nicht bezahlt, weshalb

dieser Betrag den Schaden darstellt.

Der Kausalzusammenhang zwischen der Vertragsverletzung der Beklagten und
dem Schaden des Klagers ist offensichtlich, weshalb es sich erubrigt auf die dies-
bezlgliche Rige der Beklagten (Urk. 49 S. 18 Rz 51-53) einzugehen.

2.16. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Vorinstanz zu Recht ohne
Durchflhrung eines Beweisverfahrens zum Schluss kam, dass die Beklagte ver-
pflichtet gewesen ware, dem Klager Aktien in der Hohe von CHF 150'000.— zu
Ubertragen. Indem sie dies unterlassen hat, ist dem Klager ein Schaden entstan-
den, der unter Berucksichtigung der Zahlung der Beklagten in der Hohe von
CHF 50'000.— insgesamt CHF 100'000.— betragt. Nicht bestritten wurde die Ver-

zugszinsforderung.

Der vorinstanzliche Entscheid ist folglich zu bestatigen.

IV. Kosten- und Entschadigungsfolgen

1. Bei diesem Ausgang des Verfahrens ist auch das erstinstanzlichen Kos-

ten- und Entschadigungsdispositiv (Dispositiv-Ziffern 3 bis 6) zu bestatigen.
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2. Der Streitwert im zweitinstanzlichen Verfahren betragt CHF 100'000.—.
Die zweitinstanzliche Entscheidgebuhr ist auf Fr. 8'750.— (§ 4 Abs. 1 in Verbin-
dung mit § 12 Abs. 1 und 2 GebV OG) festzusetzen. Parteientschadigungen sind
nicht zuzusprechen, der Beklagten zufolge ihres Unterliegens und dem Klager

mangels Aufwendungen.

Es wird erkannt:

1.  Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Arbeitsgerichtes Zurich,
4. Abteilung, vom 16. Marz 2022 wird bestatigt.

2. Die zweitinstanzliche Entscheidgebuhr wird auf Fr. 8'750.— festgesetzt.

3. Die Gerichtskosten fur das zweitinstanzliche Verfahren werden der Beklag-

ten auferlegt und mit ihrem Kostenvorschuss verrechnet.

4. Fur das zweitinstanzliche Verfahren werden keine Parteientschadigungen

zugesprochen.

5.  Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an den Klager unter Beilage des Dop-

pels von Urk. 49, sowie an die Vorinstanz, je gegen Empfangsschein.

Nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist gehen die erstinstanzlichen

Akten an die Vorinstanz zurick.

6. Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert
30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht,
1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulassigkeit und Form einer solchen Be-
schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder
Art. 113 ff. (subsidiare Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42

des Bundesgesetzes Uber das Bundesgericht (BGG).

Dies ist ein Endentscheid im Sinne von Art. 90 BGG.

Es handelt sich um eine vermdgensrechtliche arbeitsrechtliche Angelegenheit. Der
Streitwert betragt Fr. 100'000.-.

Die Beschwerde an das Bundesgericht hat keine aufschiebende Wirkung.
Hinsichtlich des Fristenlaufs gelten die Art. 44 ff. BGG.
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Zurich, 26. Januar 2023

Obergericht des Kantons Zirich
l. Zivilkammer

Der Vorsitzende: Die Gerichtsschreiberin:

lic. iur. A. Huizinga MLaw C. Ruedi
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	5. Die Beklagte wird verpflichtet, dem Kläger die Kosten für das Schlichtungsverfahren im Umfang von CHF 283.– zu ersetzen.
	6. Der Kläger wird verpflichtet, der Beklagten eine Parteientschädigung von CHF 14'066.– zu bezahlen.
	7. [Schriftliche Mitteilung]
	8. [Rechtsmittel: Berufung; Frist: 30 Tage]  
	Berufungsanträge:
	Erwägungen:
	I.  Sachverhalt und Prozessverlauf

	1. Sachverhalt
	1.1. Mit Arbeitsvertrag vom 29. Mai 2017 (Urk. 5/2) wurde der Kläger und Berufungsbeklagte (nachfolgend: Kläger) mit Wirkung ab 1. September 2017 als CEO bei der Beklagten und Berufungsklägerin (nachfolgend: Beklagte) unbefristet angestellt (Art. 1 un...
	1.2. Mit Schreiben vom 21. Februar 2019 kündigte die Beklagte den Arbeitsvertrag unter Einhaltung der vertraglich vereinbarten Kündigungsfrist per 31. Mai 2019 (Urk. 15/15).
	1.3. Mit der vorliegenden Klage machte der Kläger geltend, die Kündigung sei missbräuchlich und beantragte die maximale Entschädigung gemäss Art. 336a OR. Er forderte zudem die Auszahlung der vereinbarten Antrittszahlung (Sign-On Bonus) und Schadeners...

	2. Prozessverlauf
	2.1. Bezüglich des erstinstanzlichen Verfahrensverlaufs sei zunächst auf den angefochtenen Entscheid vom 16. März 2022 verwiesen (Urk. 50 S. 2 ff. E. I.1.).
	2.2. Gegen den ihr am 21. März 2022 zugestellten Entscheid erhob die Beklagte mit Eingabe vom 5. Mai 2022, gleichentags zur Post gegeben und hierorts eingegangen am 6. Mai 2022, Berufung mit den eingangs gestellten Anträgen (Urk. 48/2, Urk. 49). Der K...
	2.3. Die vorinstanzliche Akten wurden beigezogen (Urk. 1-48). Auf das Einholen einer Berufungsantwort wurde im Sinne von Art. 312 Abs. 1 ZPO verzichtet. Das Verfahren erweist sich als spruchreif.
	II.  Prozessuales
	1. Die Beklagte ist durch den Entscheid der Vorinstanz beschwert. Es handelt sich um eine berufungsfähige Streitigkeit (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Die Berufung wurde form- und fristgerecht erhoben (Art. 311 Abs. 1 ZPO; Urk. 48/2, Urk. 49) und der verlangte...
	2. Die Berufung richtet sich gegen die Dispositiv-Ziffern 1 und 4 bis 6 des vorinstanzlichen Urteils (Urk. 49 S. 2). Gegenstand der Berufung ist inhaltlich einzig der vom Kläger geltend gemachte Schadenersatz für die fehlende Übergabe des Aktienpakets...
	3. Mit der Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Berufung ist zu begründen (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Es ist hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der ...
	4. Abgesehen von offensichtlichen Mängeln hat sich das Berufungsgericht grundsätzlich auf die Beurteilung der in der Berufung und Berufungsantwort gegen das erstinstanzliche Urteil erhobenen Beanstandungen zu beschränken. Die Rügen der Parteien geben ...
	5. Neue Tatsachen und Beweismittel (Noven) können im Berufungsverfahren nur unter den Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO berücksichtigt werden, d.h. wenn sie – kumulativ – ohne Verzug vorgebracht wurden (lit. a) und trotz zumutbarer Sorgfalt nich...
	6. Am vorliegenden Entscheid wirkt infolge Neukonstituierung der Kammer per 1. Juli 2022 neu Oberrichter lic. iur. A. Huizinga als Vorsitzender mit.
	III.  Materielles

	1. Ausgangslage
	1.1. Zwischen den Parteien ist unbestritten, dass die Beklagte dem Kläger zusätzlich zu den Bezügen gemäss Arbeitsvertrag (Urk. 5/2) Leistungen versprach, die ihn dafür hätten entschädigen sollen, dass er bei seiner früheren Arbeitgeberin infolge Stel...
	1.2. Gemäss unangefochten gebliebener Feststellung der Vorinstanz, handelte es sich beim als "Bonus" bezeichneten Betrag von CHF 150'000.–, welcher dem Kläger mit der Lohnabrechnung im Februar 2018 ausbezahlt worden war (Urk. 5/13), um den Sign-On Bon...
	1.3. Strittig zwischen den Parteien ist, ob die Beklagte zur Übergabe der Aktien der C1._____ SA gemäss Ziffer 2. b) des Side Letters verpflichtet gewesen wäre.

	2. Fehlende Übergabe des Aktienpakets
	2.1. Die Vorinstanz kam nach Darstellung der Parteistandpunkte (Urk. 50 S. 19 ff. E. IV. 1.) im Rahmen der Anspruchsprüfung zum Schluss, aus Ziffer 2. b) des Side Letters ergebe sich deutlich, dass die Beklagte dem Kläger zusätzlich zum Sign-On Bonus ...
	2.2. Nach Ansicht der Beklagten hat die Vorinstanz die Schadenersatzforderung des Klägers zu Unrecht gutgeheissen. Die Beklagte rügt mit ihrer Berufung einen unrichtig festgestellten Sachverhalt und eine unrichtige Rechtsanwendung (Urk. 49 S. 5 Rz 9)....
	2.3. Die Beklagte macht eine unzutreffende Grundprämisse der Vorinstanz geltend, wenn diese ausführe, es sei Ziel der Beklagten gewesen, "den Kläger so zu stellen, wie wenn er die Arbeitsstelle nicht gewechselt hätte" und "ihm mindestens die ihm offen...
	2.4. Entgegen der Behauptung der Beklagten, hat der Kläger in seiner Klageschrift ausgeführt, wie in der Finanzbrache üblich, habe er für seine durch den Stellenwechsel gegenüber seinem vormaligen Arbeitgeber wegfallenden Ansprüche entschädigt werden ...
	2.5. Mittels Vertragsauslegung ist vorliegend zu eruieren, welche Vereinbarung die Parteien in Ziffer 2. b) des Side Letters getroffen haben.
	2.5.1. Nach ständiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung hat das Gericht in einem ersten Schritt den übereinstimmenden wirklichen Willen der Parteien festzustellen (sog. subjektive oder empirische Auslegung; BGE 143 III 157 E. 1.2.2; BGE 142 III 239 E...
	2.5.2. Lässt sich kein natürlicher Konsens feststellen bzw. beweisen, sind die Willenserklärungen der Parteien nach dem Vertrauensprinzip auszulegen (sog. objektivierende oder normative Auslegung). Bei der Prüfung nach dem Vertrauensgrundsatz hat das ...
	2.6. Im unterzeichneten Side Letter vom 30. Mai 2017 (Urk. 15/18) ist nach der Anrede einleitend Folgendes festgehalten: "We herewith confirm the specific terms and conditions of your employment with C2._____ SA (hereinafter referred to as "The Compa...
	Unter dem Titel "2. Loss of bonus and share plan" (Verlust von Bonus und Aktienplan) ist das Folgende festgehalten (Urk. 15/18 S. 1 f.):
	"a) We agree to take on your missed bonus of CHF 150'000 gross, which will be paid in February 2018, if you have not received or given notice of the termination of your contract, by either party, prior to the date of payment, irrespective of the effec...
	b) In addition, the board of directors of C1._____ SA (the "holding") and the C3._____ SA (the "Foundation") have agreed to compensate you for the loss of shares amounting to CHF 150'000 you had under the employee share plan of your former employer by...
	Die Bestimmung betreffend entgangenem Bonus gemäss Ziffer 2. a) und diejenige betreffend Beteiligungsplan in Ziffer 2. b) des Side Letters stehen unter dem gleichen Titel (2. Loss of bonus and share plan), weshalb sie thematisch zusammengehören. Die l...
	Die Formulierung am Anfang des Side Letters "We herewith confirm (…)" zeigt zudem, dass sich die Beklagte entsprechend verpflichtet hat und dass es sich bei den Leistungen gemäss Ziffer 2 des Side Letters nicht um freiwillige Abgeltungen gehandelt hat...
	2.7. Die Vorinstanz führte aus, Hintergrund der Bestimmung sei es, dem Kläger die ihm durch den Wechsel des Arbeitsverhältnisses entstandenen "Verluste" auszugleichen, was in der Finanzbrache so üblich sei. Ziel sei es gewesen, den Klägers so zu stell...
	2.8. Zu Ziffer 2. b) des Side Letters erwog die Vorinstanz, dass es im Grunde um das Gleiche gehe, nämlich um eine Kompensation von Verlusten des Klägers im Zusammenhang mit dem Stellenwechsel. Es gehe darum, dem Kläger die durch den Wechsel des Arbei...
	Soweit die Beklagte diese Ausführungen rügt, genügt ihre Kritik den Anforderungen an eine rechtsgenügende Rüge nicht: Sie moniert, dass die Vorinstanz von einer falschen Grundprämisse ausgegangen sei, setzt sich aber nicht mit der Begründung, nämlich ...
	2.9. Die Beklagte macht weiter geltend, dass die Aktienzuteilung nach Ziffer 2. b) des Side Letters, entgegen der Vorinstanz, keine bedingungslose Leistung gewesen sei (Urk. 49 Ziff. 2 S. 6 f.). Einerseits sei der C._____ Employee Share Purchase Plan,...
	Mit diesen Ausführungen nimmt die Beklagte keinen Bezug auf die vorinstanzliche Erwägung, dass die Ansicht der Beklagten, der Anspruch des Klägers sei jeweils (erst) am 30. Juni 2018, 2019 und 2020 entstanden, nicht zutreffen könne, wenn die Aktien Er...
	2.10. Die Vorinstanz erwog weiter, nicht nachvollziehbar sei der Einwand der Beklagten, der Kläger hätte den Aktienkaufvertrag und die Abtretungsurkunde selbst ausstellen müssen, und weil er das nicht gemacht habe, habe er seinen Anspruch auf die Akti...
	2.10.1. Die Beklagte rügt diese Ausführungen der Vorinstanz und macht geltend, dass die Bedingungen für die Übertragung der Aktien in Ziffer 2 b) des Side Letters (Urk. 15/18) unmissverständlich klar formuliert seien: "Unter der Bedingung, dass Sie de...
	2.10.2. Es trifft zu und ist zudem unbestritten, dass in Bezug auf die Aktienübertragung keine Verträge aufgesetzt worden waren, weshalb eine spätere Übertragung von Aktien auch gar nicht möglich war. Mit der Behauptung, sie treffe keine Schuld daran,...
	2.10.3. Weiter macht die Beklagte geltend, die Pflicht, die für die Aktienübertragung erforderlichen Dokumente zu erstellen, habe nicht sie getroffen (Urk. 49 S. 10 lit. c). Die Vorinstanz habe zum in Ziffer 2. b) des Side Letters festgehaltenen Ablau...
	2.10.4. Mit den Erwägungen der Vorinstanz, insbesondere dass es dem Kläger gar nicht möglich gewesen wäre, den Marktwert der zu übertragenden Aktien festzustellen, setzt sich die Beklagte nicht auseinander. Soweit sie geltend macht, dass die Vorinstan...
	Es bleibt damit bei der Feststellung der Vorinstanz, dass es die Pflicht der Beklagten gewesen wäre, die notwendigen Dokumente zu erstellen um die Aktien dem Kläger zu übertragen. Die Durchführung eines Beweisverfahrens erübrigt sich deshalb.
	2.11. Soweit die Beklagte ausführt, dass insbesondere nicht behauptet oder bewiesen worden sei, dass sie den Bedingungseintritt nach Art. 156 OR wider Treu und Glauben verhindert hätte oder dass sie eine Garantie übernommen habe, dass die C3._____ SA ...
	2.12. Ausgehend davon, dass die Beklagte sich gemäss Side Letter Ziffer 2. b) zur unentgeltlichen Übertragung von Aktien im Gegenwert von CHF 150'000.– verpflichtet hat und dieser Pflicht unbestrittenermassen nicht nachgekommen ist, ist eine Vertragsv...
	Liegt eine vom Schuldner zu verantwortende Vertragsverletzung vor, so hat der Gläubiger einen Anspruch auf Ersatz des positiven Interesses bzw. des Nichterfüllungsschadens oder Erfüllungsinteresses (BSK OR I-Wiegand, Art. 97 N 38a und N 46). Gemäss Zi...
	2.13. Die Beklagte hält in seiner Berufung nochmals fest, der Purchase Price werde in Ziffer 3.4 des Plans als Preis definiert, zu dem die Aktien dem Beneficiary zugeteilt würden. Die Bestimmung halte ausdrücklich fest, dass dieser Preis auch null bet...
	Mit diesen Ausführungen setzt sich die Beklagte wiederum nicht mit den Erwägungen der Vorinstanz auseinander, wonach dem Kläger im Side Letter als Ausgleich des Verlustes der Mitarbeiteraktien der D._____ Namenaktien im Wert von CHF 150'000.– zugespro...
	2.14. Nachdem feststeht, dass sich die Beklagte gemäss Ziffer 2. b) des Side Letters zur Leistung von insgesamt CHF 150'000.– in Form von Aktien verpflichtet hat, erweist sich die Behauptung der Beklagten, die an den Kläger geleisteten CHF 50'000.– se...
	2.15. Der Kläger verlor durch den Stellenwechsel von der D._____ zur Beklagten seine gemäss dem Mitarbeiterbeteiligungsprogramm der D._____ vorhandenen Ansprüche. Diese Ansprüche hätte ihm die Beklagte gemäss Ziffer 2. b) des Side Letters ausgleichen ...
	Der Kausalzusammenhang zwischen der Vertragsverletzung der Beklagten und dem Schaden des Klägers ist offensichtlich, weshalb es sich erübrigt auf die diesbezügliche Rüge der Beklagten (Urk. 49 S. 18 Rz 51-53) einzugehen.
	2.16.   Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Vorinstanz zu Recht ohne Durchführung eines Beweisverfahrens zum Schluss kam, dass die Beklagte verpflichtet gewesen wäre, dem Kläger Aktien in der Höhe von CHF 150'000.– zu übertragen. Indem sie dies...
	Der vorinstanzliche Entscheid ist folglich zu bestätigen.
	IV.  Kosten- und Entschädigungsfolgen
	1. Bei diesem Ausgang des Verfahrens ist auch das erstinstanzlichen Kosten- und Entschädigungsdispositiv (Dispositiv-Ziffern 3 bis 6) zu bestätigen.
	2. Der Streitwert im zweitinstanzlichen Verfahren beträgt CHF 100'000.–. Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr ist auf Fr. 8'750.– (§ 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 12 Abs. 1 und 2 GebV OG) festzusetzen. Parteientschädigungen sind nicht zuzusprechen, de...

	Es wird erkannt:
	1. Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Arbeitsgerichtes Zürich, 4. Abteilung, vom 16. März 2022 wird bestätigt.
	2. Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 8'750.– festgesetzt.
	3. Die Gerichtskosten für das zweitinstanzliche Verfahren werden der Beklagten auferlegt und mit ihrem Kostenvorschuss verrechnet.
	4. Für das zweitinstanzliche Verfahren werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.
	5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an den Kläger unter Beilage des Doppels von Urk. 49, sowie an die Vorinstanz, je gegen Empfangsschein.
	Nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist gehen die erstinstanzlichen Akten an die Vorinstanz zurück.
	6. Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Beschwerde richten sich nach Art. 72 ff. (...

